Ansuchen um Aufnahme als „außerordentliche(r) Schüler(in)“ 

§ 47 Abs. 7 OÖ POG


1) Direktion der 
	Berufsschule Linz 7


	Ferihumerstraße 28


	4040 Linz



Einlaufstempel der Berufsschule

	Ich,
	     
	, geboren am
	     


	seit
	     
	beschäftigt bei
	     


ersuche, mich in die dortige Berufsschule als außerordentliche(n) Schüler(in) 

	im Schuljahr
	     
	in die
	     
	Klasse für  
	     


	aufzunehmen.


Bisherige Ausbildung:

	     



Begründung:

	     



Adresse des Antragstellers:

	     


	     


	     


	     
	, am
	     



_________________________________________


Unterschrift des Antragstellers bzw. (bei Minderjährigkeit desselben) 


des/der Erziehungsberechtigten

	     
	, am
	     


                                                                                           _________________________________________________________

                                                                                   Unterschrift u. Stampiglie des Arbeitgebers

Stellungnahme der um Aufnahme ersuchten Schule:

Das Ansuchen wird  
 FORMCHECKBOX 
  befürwortet. 

Durch die Aufnahme wird eine  
 FORMCHECKBOX 
  


 FORMCHECKBOX 
 keine Klassenteilung erforderlich

	Durch die Aufnahme werden zusätzlich 
	     
	Gruppenteilungen erforderlich.

	Der Aufnahmewerber besucht   
	     
	Pflichtgegenstände.


Kostenneutralität wird durch nachstehende Einsparung erzielt:

	     



Das Ansuchen wird  
 FORMCHECKBOX 
  nicht befürwortet

Begründung:

	     



	     
	, am
	     



_____________________________________



Unterschrift des Schulleiters und Stampiglie


2) Landesschulrat für OÖ

    Sonnensteinstraße 20

    4040 Linz


Einlaufstempel des Landesschulrates
Stellungnahme des Landesschulrates:
Das umseitige Ansuchen wird
 FORMCHECKBOX 
  befürwortet


 FORMCHECKBOX 
  nicht befürwortet

Begründung (insbesondere bei Nichtbefürwortung):

	     


	     


	     
	am
	     
	Für den Amtsführenden Präsidenten

 im Auftrag


	
	
	
	



3.)Direktion der 

	Berufsschule      


	     


	     



Zur Enderledigung 
(gem. Schreiben der Anstaltendirektion GZ Anst-500004/5520-2001-Br/Fs vom 21.12.2001)






(gem. Schreiben der Anstaltendirektion GZ Anst-080007/43-2001-Hu/Bs vom 21.1.2002)
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